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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XLIX. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXIX. Jahrgang.

Nr. 8. Basel, 21. Februar. 1903.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung In Basel". Im Auslände nehmen alle Postbureaux und Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor: Oberst U. Wille, Meilen.

Inhalt: Untergrabung der Disziplin. — Die neue franzSslsche Schiessvorschrift. (Fortsetzung.) — Zur
strategischen Bedeutung Marokkos. — Erlass des Schweizerischen Militärdepartements an die Abteilungschefs nnd
die Armeekorps- und Divisionskommandanten. Beilage: Eidgenossenschaft: Beförderungen und Versetzungen.
Ernennungen. — Anstand: Frankreich: Armee-Manöver 1903. Russland: Gelbe Augengläser zum Schiessen,
vereinigte Staaten von Amerika: Streit um die Rangfolge der Leutnants.

Untergrabung der Disziplin.

Durch einen in Nr. 39 der „Aargauer
Nachrichten" unter dem Titel „Schwere
Anklagen" erschienenen Artikel werden wir
davon unterrichtet, dass im vorigen Oktober von

einem Fourier an den Waffenchef der Infanterie

ein Memorial gerichtet wurde, in welchem

dieser Unteroffizier strenge Kritik übt an der

Art, wie sein Oberst das Kommando der

Rekrutenschule geführt hat.
Wenn auch das Aussergewöhnliche angenommen

werden soll, dass der hier in Frage
kommende Unteroffizier nach Sachkunde und

Diensterfahrung — er ist, wie wir in Erfahrung
gebracht haben, im bürgerlichen Leben Student,
d. h. ein junger Mann, der noch nicht mit dem

Lernen des Nötigen abgeschlossen hat, um sein

eigenes Fortkommen sicherstellen zu können —
befähigt und berufen ist, die Kommandoführung
seines Kommandanten zu beurteilen, so bleibt
das Vorkommnis doch im höchsten Grade ausser-

gewöhnlich und steht im direkten Widerspruch
zu den Grundbegriffen, auf welchen sich ein

Wehrwesen aufbaut und in denen die kriegerische

Brauchbarkeit eines Wehrwesens wurzelt.

Nur völlige Unkenntnis dieser Grundbedingungen,
wie in zurückgebliebenem Kulturzustand
vorkommt oder bei solchen Leuten, denen die

Grundbedingungen kriegerischer Tüchtigkeit
fremd und unsympathisch sind, kann diese

einfache Tatsache leugnen.
Es können daher nur aussergewohnlich schwere

und vollberechtigte Anklagen sein, welche ein

solches aussergewöhnliches, die militärischen

Grundbegriffe negierendes Vorgehen eines jungen

Unteroffiziers rechtfertigen. In jedem anderen

Fall ist es nicht zu rechtfertigen und wenn das

nicht allgemein erkannt wird, so muss in diesem

Mangel an Verständnis das Symptom des

Vorhandenseins und des Herrschens von Anschauungen

und Begriffen erkannt werden, welche es

ganz unmöglich machen, dass, solange sie

herrschen, unser Milizheer Vertrauen in seine

Kriegstüchtigkeit verdient. Wir haben dann ein Heer,
das uniformiert, bewaffnet, gegliedert und
kommandiert ist, ganz gleich wie die Heere anderer

Länder, das diesen äusserlich zum
Verwechseln ähnlich sieht, aber niemals auf die

Probe gestellt werden darf. — Daran ändert
kein Patriotismus, keine kriegerische
Veranlagung, keine Opfer des Staats und des Bürgers
auch nur das Geringste. Denn an Stelle der

Subordinationsbegriffe, welche kriegerische
Tüchtigkeit bedingen, herrschen dann „einheimische

Anschauungen über das
militärische Subordinations-Ver-
h ä 11 n i s", gleich wie bei den armen Buren der

Fall war und bei ihrem zurückgebliebenen
Kulturzustande entschuldbar ist, aber niemals bei dem

eines Volkes, das mitten im Kulturleben Europas
steht und auf allen andern Gebieten seinen

ehrenvollen Platz in vorderster Reihe einnimmt.
Es ist daher geboten, die erhobenen Anklagen

näher anzusehen und es ist ein Verdienst der

„Aargauer Nachrichten", dass sie durch deren

Veröffentlichung uns in den Stand gesetzt hat,
dies zu tun, und, wie wir hoffen, zur Klärung
der Anschauungen beizutragen.

Die vom Fourier gegen seinen Schulkommandanten

erhobenen Anklagen lauten zuerst dahin:

„In erster Linie" habe sich der Schulkomman-
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